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richten, und der Generalversammlung auf ihrer einundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

III
Stand des Internationalen Übereinkommens zur Beseiti-

gung jeder Form von Rassendiskriminierung
16. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs über den Stand des Internationalen Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung214;

17. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck,
dass nunmehr einhundertsiebzig Staaten das Übereinkommen
ratifiziert haben beziehungsweise ihm beigetreten sind;

18. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen uneingeschränkt
nachzukommen und die Abschließenden Bemerkungen und
allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses zu berücksichti-
gen;

19. bekräftigt erneut ihre Überzeugung, dass es für eine
wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz und für die Einhaltung der in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Durban eingegangenen Ver-
pflichtungen erforderlich ist, dass die Ratifikation des Über-
einkommens beziehungsweise der Beitritt zu ihm weltweit er-
folgt und dass seine Bestimmungen umgesetzt werden;

20. fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragspartei
des Übereinkommens sind, nachdrücklich auf, es dringend zu
ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten, damit 2005 die
universelle Ratifikation erreicht wird;

21. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den Umfang
der Vorbehalte, die sie zu dem Übereinkommen anbringen, zu
begrenzen und Vorbehalte so genau und eng wie möglich zu
formulieren, um sicherzustellen, dass kein Vorbehalt mit Ziel
und Zweck des Übereinkommens unvereinbar ist, ihre Vorbe-
halte im Hinblick auf deren Rücknahme regelmäßig zu über-
prüfen und Vorbehalte zurückzunehmen, die im Widerspruch
zu Ziel und Zweck des Übereinkommens stehen;

22. stellt fest, dass nunmehr fünfundvierzig Vertrags-
staaten des Übereinkommens die in Artikel 14 des Überein-
kommens vorgesehene Erklärung abgegeben haben, und er-
sucht die Vertragsstaaten, die dies noch nicht getan haben, die
Abgabe der Erklärung zu erwägen;

23. beschließt, auf ihrer einundsechzigsten Tagung unter
dem Punkt "Beseitigung von Rassismus und Rassendiskrimi-
nierung" die Berichte des Ausschusses für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung über seine sechsundsechzigste und
siebenundsechzigste sowie über seine achtundsechzigste und
neunundsechzigste Tagung, den Bericht des Generalsekretärs
über die Finanzlage des Ausschusses und den Bericht des Ge-
neralsekretärs über den Stand des Übereinkommens zu behan-
deln.

RESOLUTION 59/177

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 183 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 2 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/501, Ziffer 23)215:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondura , Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien, Kanada.

59/177. Weltweite Bemühungen um die vollständige Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz und umfassende Umsetzung
und Weiterverfolgung der Erklärung und des
Aktionsprogramms von Durban

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/160 vom 22. De-
zember 2003, in der sie beschloss, großes Gewicht auf die
konkrete Verwirklichung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban zu legen, die auf der vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltenen Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
verabschiedet wurden216 und die eine feste Grundlage für ei-
nen breit angelegten Konsens über weitere Maßnahmen und

214 A/59/275.

215 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Katar (im Namen der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chinas).
216 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
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Initiativen zur völligen Beseitigung der Geißel des Rassismus
bilden,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/195 vom
18. Dezember 2002, in der sie die wichtigen Rollen und Auf-
gaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und
anderer Interessenträger auf internationaler, regionaler und
nationaler Ebene, so insbesondere der Menschenrechtskom-
mission, aufzeigte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/266 vom
27. März 2002, in der sie sich die Erklärung und das Aktions-
programm von Durban als feste Grundlage für weitere Maß-
nahmen und Initiativen zur völligen Beseitigung der Geißel
des Rassismus zu eigen machte, 

erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und einen kon-
struktiven Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlergehen ih-
rer Gesellschaften leisten können und dass jede Lehre rassi-
scher Überlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch zu
verurteilen sowie sozial ungerecht und gefährlich ist und zu-
sammen mit Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz
getrennter menschlicher Rassen nachzuweisen, zu verwerfen
ist,

davon überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter
Weise zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die
für die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut,
Gewalt, vielfältige Formen der Diskriminierung und die Ein-
schränkung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verant-
wortlich sind, sowie die Notwendigkeit anerkennend, eine
Geschlechterperspektive in die einschlägigen Politiken, Stra-
tegien und Aktionsprogramme zur Bekämpfung von Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz zu integrieren, um viel-
fältige Formen der Diskriminierung anzugehen,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen der Menschen-
rechtskommission 2002/68 vom 25. April 2002217, 2003/30
vom 23. April 2003218 und 2004/88 vom 22. April 2004219, mit
denen die internationale Gemeinschaft Mechanismen für die
wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban einrichtete, 

in Bekräftigung ihres Engagements für eine weltweite
Kampagne zur vollständigen Beseitigung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz,

erneut erklärend, dass der weltweite Beitritt zu dem Inter-
nationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung220 und seine vollinhaltliche Durchfüh-

rung von höchster Wichtigkeit für die Förderung der Gleich-
heit und Nichtdiskriminierung in der Welt sind,

unterstreichend, dass politischer Wille, internationale Zu-
sammenarbeit sowie eine ausreichende Finanzierung auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene für die erfolg-
reiche Umsetzung des Aktionsprogramms von Durban von
überragender Bedeutung sind,

bestürzt über die Zunahme rassistischer Gewalt und frem-
denfeindlichen Gedankenguts in vielen Teilen der Welt, in
politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung und in der
Gesellschaft überhaupt, unter anderem infolge wieder aufle-
bender Aktivitäten von auf Grund rassistischer und fremden-
feindlicher Programme und Satzungen gegründeten Vereini-
gungen und der anhaltenden Nutzung dieser Programme und
Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologien oder zur
Aufstachelung dazu,

unterstreichend, wie wichtig und dringend es ist, die wei-
ter anhaltenden gewaltsamen Tendenzen in Verbindung mit
dem Rassismus und der Rassendiskriminierung zu beseitigen,
und sich dessen bewusst, dass jede Form der Straflosigkeit bei
strafbaren Handlungen, die durch rassistische und fremden-
feindliche Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beiträgt, das Wieder-
auftreten solcher Handlungen oft begünstigt und nur durch
entschlossenes Handeln und Zusammenarbeit beseitigt wer-
den kann,

unter Begrüßung aller regionalen Initiativen zur Umset-
zung der in Durban eingegangenen Verpflichtungen und in
diesem Zusammenhang mit Dank an die Regierungen Mexi-
kos, Kenias, der Tschechischen Republik und Belgiens für die
Ausrichtung der im Hinblick auf die Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban in ihren jewei-
ligen Regionen veranstalteten regionalen Expertenseminare,
sowie die anderen Regionen zur Durchführung der in dieser
Hinsicht erforderlichen Maßnahmen ermutigend,

sowie unter Begrüßung der Entschlossenheit der Hohen
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
dem Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
ein schärferes Profil zu geben und ihn besser bekannt zu ma-
chen, sowie ihrer Absicht, dies zu einer Querschnittsaufgabe
in den Tätigkeiten und Programmen ihres Amtes zu machen,

I
Allgemeine Grundsätze

1. erkennt an, dass das Verbot der Rassendiskriminie-
rung, des Völkermordes, des Verbrechens der Apartheid oder
der Sklaverei, wie in den Verpflichtungen aus den einschlägi-
gen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte festge-
legt, nicht außer Kraft gesetzt werden darf;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, einschließlich da-
mit zusammenhängender Handlungen rassistisch motivierter
Gewalt, der Fremdenfeindlichkeit und der Intoleranz, sowie
über Propagandatätigkeiten und Organisationen, die versu-
chen, Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-

217 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
218 Ebd., 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
219 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschnitt A.
220 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
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keit und damit zusammenhängende Intoleranz in irgendeiner
Form zu rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt sie un-
missverständlich;

3. betont, dass die Staaten und internationalen Organi-
sationen dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die
im Kampf gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen
keine Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe,
der Abstammung oder der nationalen beziehungsweise ethni-
schen Herkunft bezwecken oder bewirken, und fordert alle
Staaten nachdrücklich auf, alle Formen von Ermittlungen
oder Kontrollen auf der Basis der Rasse einzustellen bezie-
hungsweise zu unterlassen;

4. erkennt an, dass die Staaten geeignete und wirksame
gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische und administra-
tive Maßnahmen zur Verhütung von und zum Schutz vor ras-
sistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz erlas-
sen und durchsetzen sollen, um damit zur Verhütung von
Menschenrechtsverletzungen beizutragen;

5. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, wirksame
Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Handlungen zu
treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
motiviert sind, namentlich Maßnahmen, die sicherstellen,
dass derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als er-
schwerende Umstände angesehen werden, die verhindern,
dass diese Verbrechen straflos bleiben, und die die Rechts-
staatlichkeit gewährleisten;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihr Einwan-
derungsrecht und ihre Einwanderungspolitik und -praxis zu
überprüfen und erforderlichenfalls dahin gehend zu ändern,
dass sie frei von Rassendiskriminierung sind und mit ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen;

7. verurteilt den Missbrauch der Print-, der audiovisu-
ellen und der elektronischen Medien sowie der neuen Kom-
munikationstechnologien, namentlich des Internets, um zu
durch Rassenhass motivierter Gewalt aufzustacheln, und for-
dert die Staaten auf, im Einklang mit den Verpflichtungen, die
sie gemäß der Erklärung und dem Aktionsprogramm von
Durban216, insbesondere gemäß Ziffer 147 des Aktionspro-
gramms, eingegangen sind, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um diese Form des Rassismus im Einklang mit den
bestehenden internationalen und regionalen Normen für das
Recht der freien Meinungsäußerung zu bekämpfen, wobei al-
le notwendigen Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Mei-
nungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung zu
garantieren;

8. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und So-
zialprogramme auf allen Ebenen je nach den Gegebenheiten
die Vermittlung von Kenntnissen über fremde Kulturen, Völ-
ker und Länder und von Toleranz und Achtung für diese auf-
zunehmen;

9. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, bei der Ge-
staltung und Ausarbeitung von Präventiv-, Ausbildungs- und
Schutzmaßnahmen zur Beseitigung von Rassismus, Rassen-

diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz auf allen Ebenen die Geschlechterper-
spektive durchgängig zu integrieren, um zu gewährleisten,
dass diese Maßnahmen der unterschiedlichen Situation von
Frauen und Männern gerecht werden;

II
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung

jeder Form von Rassendiskriminierung
10. wiederholt die Forderung der Weltkonferenz gegen

Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in Ziffer 75 des
Aktionsprogramms von Durban216, die universelle Ratifika-
tion des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung220 bis 2005 zu verwirk-
lichen, sowie die Aufforderung an alle Staaten, die Abgabe
der in Artikel 14 des Übereinkommens vorgesehenen Erklä-
rung zu erwägen, und macht sich die von der Menschenrechts-
kommission in ihrer Resolution 2004/88219 ausgesprochene
Sorge zu eigen, dass es bei derzeit einhundertsiebzig Ratifika-
tionen und nur fünfundvierzig Erklärungen bei dem gegen-
wärtigen Tempo bedauerlicherweise nicht möglich sein wird,
das von der Weltkonferenz beschlossene Ziel der universellen
Ratifikation bis zum Jahr 2005 einzuhalten;

11. fordert in diesem Zusammenhang das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
nachdrücklich auf, auf seiner Internetseite eine Liste der Län-
der zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, die das Über-
einkommen noch nicht ratifiziert haben, und diese Länder zu
ermutigen, ihr konkretes Engagement für die Einhaltung des
von der Weltkonferenz beschlossenen Zieldatums für die uni-
verselle Ratifikation deutlich zu machen;

12. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die
Änderung des Artikels 8 des Übereinkommens betreffend die
Finanzierung des Ausschusses für die Beseitigung der Ras-
sendiskriminierung zu ratifizieren, und fordert ausreichende
zusätzliche Mittel aus dem ordentlichen Haushalt der Verein-
ten Nationen, um dem Ausschuss die uneingeschränkte Wahr-
nehmung seines Mandats zu ermöglichen;

13. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, unter gebührender Berücksichtigung der
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte221 nieder-
gelegten Grundsätze sowie des Artikels 5 des Übereinkom-
mens verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen zu unternehmen, die sie gemäß Artikel 4 des Überein-
kommens eingegangen sind;

14. stellt fest, dass der Ausschuss die Auffassung ver-
tritt, dass das Verbot der Verbreitung auf rassischer Überle-
genheit oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit dem
Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Mei-
nungsäußerung nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte und Artikel 5 des Übereinkommens ver-
einbar ist;

221 Resolution 217 A (III).
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15. begrüßt es, dass der Ausschuss betont hat, wie wich-
tig die Weiterverfolgung der Weltkonferenz ist, und Maßnah-
men zur besseren Durchführung des Übereinkommens sowie
zur Stärkung der Arbeitsweise des Ausschusses empfohlen
hat222;

III
Umfassende Umsetzung und Weiterverfolgung der
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban
16. betont, dass die grundlegende Verantwortung für die

wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz bei den Staaten liegt und dass sie in dieser Hinsicht
die Hauptverantwortung dafür tragen, die vollinhaltliche und
wirksame Umsetzung aller in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban216 enthaltenen Verpflichtungen
und Empfehlungen sicherzustellen;

17. betont in diesem Zusammenhang außerdem die
grundlegende und ergänzende Rolle der nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen, der regionalen Stellen oder Zentren
sowie der Zivilgesellschaft, die gemeinsam mit den Staaten
darauf hinwirken, die Ziele der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban zu erreichen;

18. fordert die Staaten auf, im Benehmen mit den natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen, anderen per Gesetz ge-
schaffenen Institutionen zur Bekämpfung des Rassismus und
mit der Zivilgesellschaft Aktionspläne auszuarbeiten und die-
se Pläne sowie andere einschlägige Materialien über die Maß-
nahmen, die zur Umsetzung der Bestimmungen der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban ergriffen werden, der
Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte vorzulegen;

19. fordert alle Staaten auf, unverzüglich auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene Politiken und Aktions-
pläne auszuarbeiten und durchzuführen, um Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz, namentlich ihre geschlechtsspezifi-
schen Ausprägungen, zu bekämpfen;

20. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Tätigkeit
der bestehenden regionalen Stellen oder Zentren, die Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz bekämpfen, in ihren je-
weiligen Regionen zu unterstützen, und empfiehlt die Ein-
richtung solcher Stellen oder Zentren in allen Regionen, in de-
nen es sie noch nicht gibt;

21. erkennt die grundlegende Rolle an, die der Zivilge-
sellschaft im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz zukommt, insbesondere durch ihre Unterstützung
der Staaten bei der Ausarbeitung von Vorschriften und Strate-
gien, durch Maßnahmen und Aktionen gegen diese Formen
der Diskriminierung und durch die Durchführung von Folge-
maßnahmen;

22. betont, dass die Staaten im Einklang mit der Erklä-
rung und dem Aktionsprogramm von Durban gemeinsam die
Verantwortung dafür tragen, auf internationaler Ebene und im
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen die Modalitäten
für die allgemeine Überprüfung der Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms festzulegen;

23. beschließt, dass die Generalversammlung, kraft ihrer
Rolle bei der Politikformulierung, und der Wirtschafts- und
Sozialrat, kraft der ihm obliegenden Aufgabe der Gesamtlei-
tung und -koordinierung, im Einklang mit ihren jeweiligen
Aufgaben auf Grund der Charta der Vereinten Nationen und
mit Versammlungsresolution 50/227 vom 24. Mai 1996, so-
wie die Menschenrechtskommission zusammen einen dreistu-
figen zwischenstaatlichen Mechanismus für die umfassende
Umsetzung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban bilden;

24. betont und bekräftigt, dass sie nach Kapitel IX der
Charta die höchste zwischenstaatliche Instanz für die Ausar-
beitung und Bewertung von Politiken im Wirtschafts- und So-
zialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist,
so auch im Hinblick auf die umfassende Verwirklichung und
Weiterverfolgung der auf allen großen Konferenzen, Gipfel-
treffen und Sondertagungen der Vereinten Nationen festge-
legten Ziele und Zielvorgaben;

25. erkennt an, dass die Ergebnisse der Weltkonferenz
gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz auf einer Stufe
mit den Ergebnissen aller großen Konferenzen, Gipfeltreffen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte und auf sozialem Gebiet stehen;

26. beschließt, dass der Wirtschafts- und Sozialrat die
systemweite Koordinierung der Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban überwachen soll;

27. beschließt außerdem, dass der Menschenrechtskom-
mission als Fachkommission des Wirtschafts- und Sozialrats
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen eine zentrale
Rolle bei der Überwachung der Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban und der diesbezüglichen
Beratung des Rates zukommt;

28. bekundet ihre Anerkennung für die kontinuierliche
Tätigkeit der Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe für die wirk-
same Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Durban und der Arbeitsgruppe von Sachverständigen für
Menschen afrikanischer Abstammung und sieht der Behand-
lung der Ergebnisse ihrer dritten Tagungen durch die Men-
schenrechtskommission auf ihrer einundsechzigsten Tagung
mit Interesse entgegen;

29. ist sich dessen bewusst, dass sich die vom 31. August
bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltene
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz, die dritte Weltkonferenz gegen Rassismus, erheblich
von den beiden früheren Konferenzen unterschied, was sich
daran zeigt, dass in ihren Titel zwei wichtige Komponenten
aufgenommen wurden, die mit den zeitgenössischen Formen
des Rassismus in Verbindung stehen, nämlich Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz;

222 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 18 (A/57/18), Kap. XI.
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30. begrüßt die Arbeit des Ausschusses für die Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung bei der Anwendung des In-
ternationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung220 auf die neuen und zeitgenössi-
schen Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung;

31. unterstreicht, wie wichtig die Ausarbeitung ergän-
zender Normen ist, um die internationalen Übereinkünfte ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz zu stärken und
zu aktualisieren, unter Berücksichtigung der während der frü-
heren Tagungen der Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe für
die wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban erörterten Fragen sowie der Fragen, die
auf dem während der nächsten Tagung der Zwischenstaatli-
chen Arbeitsgruppe einzuberufenden Seminar auf hoher Ebe-
ne benannt werden;

32. unterstreicht außerdem, wie wichtig es ist, dass die
Fortschritte bei der Umsetzung der Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban, die sich auf
Medien und Rassismus, einschließlich Internetnutzung, be-
ziehen, unter Beteiligung aller Interessenträger, unter ande-
rem der Staaten, des Weltgipfels über die Informationsgesell-
schaft, der internationalen und regionalen Organisationen, der
nichtstaatlichen Organisationen, des Privatsektors und der
Medien, geprüft werden;

33. nimmt Kenntnis von der Empfehlung der Zwischen-
staatlichen Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung der
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban, das Amt
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte in diesem Kontext um die Einberufung eines Se-
minars auf hoher Ebene zu ersuchen, dessen Format von den
Mitgliedstaaten mit Unterstützung durch das Amt des Hohen
Kommissars vereinbart werden soll und dessen Podiumsmit-
glieder aus einer Kerngruppe von für Menschenrechte zustän-
digen Ministern und/oder entsprechenden Teilnehmern aus
allen Regionen bestehen könnten, jedoch nicht unbedingt auf
diese beschränkt wären223;

34. empfiehlt mit Nachdruck, dass bei der Terminpla-
nung für die außerhalb der kalendermäßigen Tagungen statt-
findenden Treffen der mit der Weiterverfolgung der Weltkon-
ferenz und der Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban befassten Arbeitsgruppen der Men-
schenrechtskommission darauf geachtet wird, dass sie sich
nicht mit den Tagungen der Generalversammlung überschnei-
den, und fordert in diesem Zusammenhang die Kommission
auf, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und dafür zu
sorgen, dass die künftigen Tagungen der Arbeitsgruppe von
Sachverständigen für Menschen afrikanischer Abstammung
vor den Tagungen der Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe für
die wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban angesetzt werden;

35. ersucht den Generalsekretär, in seinem Bericht an
die Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung

über den Folgeprozess der Weltkonferenz auf die Ergebnisse
des Seminars auf hoher Ebene einzugehen;

36. ist sich der entscheidenden Bedeutung bewusst, die
der Mobilisierung von Ressourcen, einer wirksamen weltwei-
ten Partnerschaft und der internationalen Zusammenarbeit im
Kontext der Ziffern 157 und 158 des Aktionsprogramms von
Durban zukommt, wenn die auf der Weltkonferenz eingegan-
genen Verpflichtungen erfolgreich verwirklicht werden sol-
len, und hebt in dieser Hinsicht die zentrale Rolle hervor, die
der Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umset-
zung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban
zukommen wird, wenn es darum geht, den zur erfolgreichen
Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms erfor-
derlichen politischen Willen zu mobilisieren;

37. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Mit-
tel bereitzustellen, damit die Zwischenstaatliche Arbeitsgrup-
pe für die wirksame Umsetzung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban, die Arbeitsgruppe von Sachver-
ständigen für Menschen afrikanischer Abstammung und die
Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umsetzung
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban ihr
Mandat wirksam erfüllen können;

38. verurteilt das Wiederaufleben von Fremdenfeind-
lichkeit und unterstreicht, dass die Verankerung der Men-
schenrechte in Rechtsinstrumenten zwar ein grundlegender
Weg für die Bekundung ihrer Universalität ist, dass dies je-
doch nicht mehr ausreicht, um die tieferen Ursachen einer
Kultur und einer Mentalität der Diskriminierung zu beseiti-
gen, und dass in die Maßnahmen zu Gunsten der Menschen-
rechte künftig auch eine Erörterung der tiefreichenden kultu-
rellen Wurzeln des Rassismus einbezogen werden muss;

39. bekundet ihre Besorgnis über die Zunahme rassisti-
scher Zwischenfälle bei verschiedenen Sportveranstaltungen,
nimmt jedoch gleichzeitig mit Anerkennung Kenntnis von
den Anstrengungen, die einige Sportgremien unternehmen,
um den Rassismus zu bekämpfen;

40. bittet die Mitgliedstaaten, Maßnahmen gegen die
Verbreitung diskriminierender, rassistischer und fremden-
feindlicher Botschaften im Internet zu ergreifen, im Einklang
mit den Ziffern 144 bis 147 des Aktionsprogramms von Dur-
ban, und sich für eine positive Nutzung des Internets zur För-
derung der gesellschaftlichen Harmonie und zur Bekämpfung
des Rassismus einzusetzen;

41. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, die zweite Tagung der
Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umsetzung
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban vor der
einundsechzigsten Tagung der Menschenrechtskommission
einzuberufen, mit dem Auftrag, ein konkretes, auf ihr Mandat
bezogenes Aktionsprogramm auszuarbeiten, das auf den zen-
tralen Werten der Gleichheit und Würde der Rassen beruht,
die im Ergebnisdokument ihrer ersten, vom 16. bis 18. Sep-
tember 2003 in Genf abgehaltenen Tagung224 ausführlich be-
schrieben wurden;

223 Siehe E/CN.4/2005/20, Abschnitt VI, Ziffer 73. 224 Siehe E/CN.4/2004/112.
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IV

Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission
über zeitgenössische Formen des Rassismus, der Ras-
sendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz und Folgemaß-
nahmen zu seinen Besuchen

42. bekundet ihre volle Unterstützung und Anerkennung
für die Arbeit des Sonderberichterstatters der Menschen-
rechtskommission über zeitgenössische Formen des Rassis-
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz und befürwortet
ihre Fortsetzung;

43. fordert alle Mitgliedstaaten, zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, zuständigen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Organisationen er-
neut auf, mit dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuar-
beiten;

44. ersucht den Sonderberichterstatter, seinen Mei-
nungsaustausch mit den Mitgliedstaaten und den in Betracht
kommenden Mechanismen und Vertragsorganen im Rahmen
des Systems der Vereinten Nationen fortzusetzen, damit ihre
Wirksamkeit und ihre gegenseitige Zusammenarbeit weiter
gestärkt werden;

45. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus, der Christen- und der Islamfeindlichkeit
in verschiedenen Teilen der Welt sowie von dem Aufkommen
von rassistischen und gewalttätigen Bewegungen auf der
Grundlage von Rassismus und diskriminierendem Gedanken-
gut gegenüber arabischen, christlichen, jüdischen und musli-
mischen Gemeinschaften, Gemeinschaften von Menschen
afrikanischer und asiatischer Herkunft und anderen Gemein-
schaften;

46. ersucht den Sonderberichterstatter, von allen Betrof-
fenen Informationen zu sammeln, auf die ihm zugeleiteten
verlässlichen Informationen wirksam zu reagieren, Folge-
maßnahmen zu den Kommunikationen und den Besuchen in
den betreffenden Ländern zu treffen und die Auffassungen
und Stellungnahmen der Regierungen einzuholen und gege-
benenfalls in seine Berichte aufzunehmen;

47. fordert die Staaten auf, mit dem Sonderberichterstat-
ter zusammenzuarbeiten und ernsthaft seine Ersuchen zu prü-
fen, ihre Länder zu besuchen, damit er sein Mandat uneinge-
schränkt und wirksam erfüllen kann;

48. befürwortet eine engere Zusammenarbeit zwischen
dem Sonderberichterstatter und dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, insbe-
sondere der Antidiskriminierungs-Gruppe;

49. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte nachdrücklich auf, den Staaten auf
ihr Ersuchen hin Beratende Dienste und technische Hilfe zur
Verfügung zu stellen, damit sie die Empfehlungen des Son-
derberichterstatters in vollem Umfang umsetzen können;

50. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichter-
statter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu

gewähren, damit er sein Mandat effizient, wirksam und rasch
erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten
Tagung einen Zwischenbericht vorlegen kann;

51. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in dem
Zwischenbericht des Sonderberichterstatters und befürwortet
die Fortsetzung seiner Tätigkeit;

52. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
Umsetzung der Empfehlungen in den Berichten des Sonder-
berichterstatters zu erwägen, und bittet andere in Betracht
kommende Interessenträger, diese Empfehlungen umzuset-
zen;

V
Allgemeines

53. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

54. beschließt, mit der Behandlung dieser wichtigen An-
gelegenheit auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminierung" be-
fasst zu bleiben.

RESOLUTION 59/178
Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 129 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 13 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/502, Ziffer 20)225:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äqua-
torialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador,
Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Ni-
geria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentral-
afrikanische Republik.

225 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea,
Äthiopien, Benin, Botsuana, Burundi, China, Costa Rica, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische
Republik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Indi-
en, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kenia, Komoren, Kuba,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pa-
kistan, Peru, Russische Föderation, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe,
Somalia, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania und Viet-
nam.




